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Per Zweitjob zu mehr Geld
Rechtlicher Wegweiser: Wer darf dazuverdienen und wie viel?

Bei Wind und
Wetter  ist
dieser neben-
berufliche Ku-
rierfahrer un-
terwegs. Ein
Zweitjob kann
auch Strapa-
zen bedeuten.
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OSNABRÜCK.
Über 2,2 Milli-
onen Deutsche

haben laut In-
stitut für Arbeits-

markt- und Berufsfor-
schung in Nürnberg ne-

ben ihrem Hauptberuf
noch einen Zweitjob.

Tendenz: steigend.
Aber kann jeder Be-
rufstätige weitere
Arbeit annehmen,
wie es ihm gefällt?

Vor allem Mini-
Jobs – meist auf
400-Euro-Basis,
sind sowohl bei
Arbeitgebern als
auch bei Jobsu-
chenden beliebt:
Firmen verspre-
chen sich von
dieser Beschäfti-
gungsart güns-
tige Arbeitskräfte,
die ohne langfris-
tige Verträge Geld
sparen helfen, für
Interessenten kön-
nen sie ein angeneh-
mer Zuverdienst
sein. Was sie im Ein-
zelfall beachten müs-
sen, verrät Cornel-
sen-Autor Martin
Massow:

Darf jeder, der möch-
te, einem Nebener-

werb nachgehen? 
Ja, das Grundgesetz ga-

rantiert jedem freie Berufs-
wahl, das umfasst auch das
Recht auf freie Wahl eines
Nebenerwerbs. Allerdings
richten sich Art und Umfang
der erlaubten Nebentätigkeit
nach dem jeweiligen Berufs-
status als Angestellter, Beam-
ter, Selbstständiger, Student,
Rentner, Hausfrau oder als
ALG-I- beziehungsweise
Hartz-IV-Empfänger.

Muss der Arbeitgeber
zustimmen?

Arbeitnehmer unterliegen
keiner Nebenerwerbs-Melde-
pflicht. Es sei denn, dies
wurde im Arbeitsvertrag
oder Tarifvertrag vereinbart.
Anders bei Beamten. Diese
müssen jeden Zweitjob, auch
ein Nebenamt, vom Dienst-
herrn genehmigen lassen.
Genehmigungsfrei sind wis-
senschaftliche, schriftstelle-
rische, künstlerische oder
Vortragstätigkeiten.

Welche Nebentätigkeiten
sind verboten?

Untersagt sind alle Neben-
erwerbe, die mit den Interes-

sen des Hauptarbeitgebers
kollidieren, ihm etwa Kon-
kurrenz machen – zum Bei-
spiel wenn ein Handwerker
nebenher bei der Konkur-
renz jobbt – oder imageschä-
digend wirken.

Wie viele Stunden darf man
zusätzlich tätig werden?

Paragraf 3 des Arbeitszeit-
gesetzes schreibt für abhän-
gige Tätigkeiten – bezogen
auf sechs Monate – eine
Durchschnitts-Höchstar-
beitszeitgrenze von werktäg-
lich zehn beziehungsweise 42
Wochenstunden vor. Im öf-
fentlichen Dienst hängt die
mögliche Nebenerwerbszeit
zudem von der individuellen
Dienstzeit ab. Auch dürfen
Urlaube nur bedingt zum Ne-
benerwerb genutzt werden,
um den Urlaubszweck, näm-
lich die Erholung, nicht zu
gefährden. Durch eine ne-
benberufliche Selbstständig-
keit lassen sich Arbeitszeit-
einschränkungen weitestge-
hend umgehen.

Was müssen Arbeitslose
beim Nebenerwerb beach-
ten?

Arbeitslose müssen jeden
Nebenjob ihrer örtlichen Ar-
beitsagentur/Jobagentur
melden. Bezieher von Ar-
beitslosengeld I dürfen wö-
chentlich maximal 14,9 Stun-
den tätig sein, wenn sie nicht
ihren Arbeitslosenstatus ver-
lieren wollen. Hartz-IV-Emp-
fänger unterliegen hingegen
keiner Arbeitszeitgrenze.
Vom Verdienst dürfen ALG-I-
Empfänger allerdings ledig-
lich 160 Euro und Hartz-IV-

Bezieher 100 Euro anrech-
nungsfrei behalten. Ein
selbstständiger Nebener-
werb, bei dem die Kosten von
den Einnahmen abgezogen
werden dürfen, kann deshalb
für Arbeitslose günstiger
sein.

Wie viel Geld dürfen Rentner
hinzuverdienen?

Die Hinzuverdienstgren-
zen hängen vom Rentnersta-
tus, also Alters-, Früh- oder
Erwerbsminderungsrentner,
sowie der individuellen Ren-
tenhöhe ab. Altersrentner
dürfen unbegrenzt dazuver-
dienen, ansonsten sind mo-
natlich mindestens 400 Euro
erlaubt, darüber hinaus nach
individueller Dazuverdienst-
grenze, die die Deutsche Ren-
tenversicherung auf Antrag
errechnet.

Welche Sozialabgaben und
Steuern fallen für den
Zweitjob an?

Sozialabgaben- und steu-
erfrei bleiben neben dem
Hauptjob ein Minijob bis zur
400-Euro-Grenze sowie
kurzfristige Aushilfsjobs bis
zu insgesamt 50 Tagen im
Jahr, soweit die Zweitarbeit-
geber die entsprechenden
Pauschalen allein überneh-
men und abführen. Alle da-
rüber hinausgehenden, ab-
hängigen Zweitjobs werden
mit der Hauptbeschäftigung
zusammengerechnet und
sind dann auch sozialabga-
benpflichtig. Zudem wird der
Zweitjob dann in der un-
günstigen Steuerklasse VI
mit hohen Abzügen versteu-
ert werden.

Wie kann man Sozialabga-
ben und Steuerlasten aus
der Nebentätigkeit senken?

Das ist möglich, indem Sie
sich nebenberuflich selbst-
ständig machen, etwa als
freier Mitarbeiter, Freiberuf-
ler oder mit einem Gewerbe.
Da selbstständige Nebener-
werbstätige durch ihren
Hauptjob sozialversichert
sind, fallen keine weiteren
Sozialabgaben an, wenn die
Einkünfte aus der selbststän-
digen Nebentätigkeit nicht
50 Prozent des Gesamtar-
beitseinkommens über-
schreiten. Auch wird keine
Lohnsteuer abgezogen. Aus-
bezahlt wird der volle Rech-
nungsbetrag. Versteuert wer-
den muss lediglich der Ge-
winn, der sich nach Abzug
der Kosten von den Einnah-
men errechnet.

Was raten Sie jemandem,
der keinen Nebenjob findet?

Sollte selbst nach intensi-
ver Nebenjobsuche keine
adäquate Zweitbeschäfti-
gung möglich sein, sollte
man sich einen Nebenerwerb
selbst schaffen, indem man
sich nebenberuflich selbst-
ständig macht. Aufgrund des
gesicherten Haupteinkom-
mens und der Steuervorteile
ist das Risiko gering, wäh-
rend die Chancen relativ
groß sind, damit einen lukra-
tiven Zusatzverdienst zu er-
zielen.

Martin Massow  ist der Au-
tor des Buches „99 Tipps für
den erfolgreichen Nebener-
werb“, erschienen im Cornel-
sen-Verlag (14,95 Euro)

Tipps für neue
Nebenjobber
Existenz- und Karriere-
berater Martin Massow
hat Tipps für alle neuen
Nebenjobber zusammen-
gestellt: 
• Suchen Sie sich eine Tä-
tigkeit, die zu Ihren Inte-
ressen und Ihrem Wissen
passt, die Ihnen Spaß
macht und neue Ener-
gien entfacht, statt Sie zu-
sätzlich belastet. 
• Schaffen Sie sich zeitli-
che Freiräume, um alles
besser unter einen Hut zu
bekommen.
• Achten Sie auf sozial-
versicherungs- und steu-
errechtliche Aspekte (Mi-
ni-, Midi-, Teilzeit- oder
Selbstständigkeitsjob),
damit Ihnen so viel Ent-
gelt wie möglich vom Ne-
benverdienst bleibt.
•Prüfen Sie, ob Sie mit ei-
ner nebenberuflichen An-
stellung oder Selbststän-
digkeit besser fahren.
Teilzeitselbstständige ha-
ben den Vorteil, weder in
die ungünstige Steuer-
klasse VI zu geraten noch
Sozialabgaben abführen
zu müssen. Sie bekom-
men den Rechnungsbe-
trag voll ausbezahlt.
• Nebenberuflich Selbst-
ständige müssen nicht auf
die Einhaltung der durch-
schnittlichen Arbeits-
höchstgrenze von werk-
täglich zehn beziehungs-
weise wöchentlich 42 Wo-
chenstunden achten.
• Mit Ihrem Zweitjob
dürfen Sie Ihrem Arbeit-
geber keine Konkurrenz
machen. Etwa indem Sie
beim Wettbewerber ähn-
liche Aufgaben ausüben
oder auf eigene Rech-
nung ähnliche Leistun-
gen und Produkte nach
Feierabend anbieten.
• Verquicken Sie Ihre Ne-
bentätigkeit nicht mit
dem Hauptjob, etwa in-
dem Sie vom Hauptar-
beitsplatz aus für die
Zweittätigkeit telefonie-
ren oder mailen.
•  Verlieren Sie nicht die
Hoffnung, wenn sich
selbst nach intensiver Su-
che kein abhängiger
Zweitjob finden lässt.
Möglicherweise kann
dann die nebenberufliche
Selbstständigkeit einen
Ausweg aus der Jobsack-
gasse bieten.
• Übereilen Sie nichts,
und achten Sie auf De-
tails: Zweimal hinschauen
bei Angeboten, die hohe
Verdienste bei leichter Tä-
tigkeit mit geringem Zeit-
aufwand versprechen
oder Vorauszahlungen für
Unterlagen und Schu-
lungsseminare verlangen.

An vielen Orten  sind Sicherheitsdienste mittlerweile zu se-
hen – meist für den Objektschutz. Foto: BDWS/tmn

Sicherheitsdienste – nichts für „Privat-Rambos“
Die Branche Objekt- und Personenschutz setzt auf umfangreiche Ausbildung und neue Lehrstellen

dpa DÜSSELDORF. Man kennt
sie vor allem als Ordner bei
Veranstaltungen und vor Lo-
kalen, trifft sie in öffentli-
chen Verkehrsmitteln ebenso
wie an den Kontrollschleu-
sen auf Flughäfen. Und auch
der klassische Wachmann
zählt zu dieser Berufsgruppe
mit inzwischen mehr als
171000 Mitarbeitern. 

„Die Bedeutung der Si-
cherheitsfirmen in der mo-
dernen Gesellschaft wächst“,
stellt Prof. Rolf Stober, Wis-
senschaftlicher Direktor der
Forschungsstelle für das Si-
cherheitsgewerbe an der
Universität Hamburg, fest.
Deshalb steigt der Bedarf an
gut ausgebildeten Kräften,
die Aufgaben bis ins Manage-

ment übernehmen können. 
Schon seit 2002 gibt es die

staatlich anerkannte dreijäh-
rige Ausbildung zur Fach-
kraft für Schutz und Sicher-
heit. Der Bundesverband
Deutscher Wach- und Sicher-
heitsunternehmen (BDWS)
schätzt, dass die derzeit mehr
als 3300 tätigen Sicherheits-
firmen bundesweit etwa
2500 künftige Fachkräfte
ausbilden. „Das Interesse an
Ausbildungsplätzen ist
groß“, sagt Martin Hilde-
brand, Sprecher des BDWS in
Bad Homburg. 

Starke Nachfrage regist-
riert auch der Marktführer in
Deutschland, die Securitas
mit 14000 Mitarbeitern an 70
Standorten. „Wir bilden etwa

30 Azubis pro Jahr aus, da-
von ein knappes Drittel Frau-
en“, erläutert Personalmana-
ger Arnd Gesatzki in Düssel-
dorf. Was muss ein Interes-
sent mitbringen? „Rambo-
Verhalten“ ist bei privaten Si-
cherheitsdiensten definitiv
nicht erwünscht. Als wich-
tige Voraussetzungen nennt
Gesatzki einen guten Schul-
abschluss, gute Kenntnisse in
Deutsch und Mathematik so-
wie Verständnis für das Kauf-
männische.

„Um mehr Kräfte für das
Sicherheitsgewerbe zu quali-
fizieren, wird im Spätsom-
mer der zweijährige Ausbil-
dungsberuf zur Servicekraft
für Schutz und Sicherheit
eingeführt“, erklärt Herbert

Tutschner vom Bundesinsti-
tut für Berufsbildung in
Bonn. 

Für Azubis stehen in der
Berufsschule Deutsch, kauf-
männisches Wissen, Rechts-
grundlagen, Erste Hilfe,
Überwachungstechnik, Psy-
chologie und Deeskalations-
methoden auf dem Stunden-
plan. In der Praxis lernen sie
Verhalten in kritischen Situa-
tionen, Umgang mit Men-
schen, Selbstverteidigung
und das Beurteilen von Ge-
fahrenpotenzialen. „Perso-
nenschutz macht gerade ein
Prozent der Tätigkeiten aus“,
sagt Hildebrand. Dagegen
steht der Objektschutz an
erster Stelle. Aus Büros und
Betrieben verschwinden

jährlich Millionenwerte,
Hunderttausende von Sach-
beschädigungen werden re-
gistriert.

Auf Bahnhöfen und in Zü-
gen setzt die Bahn eigene
Leute ein. „Wir beschäftigen
derzeit etwa 2500 Mitarbei-
ter“, erläutert Edith Vahl von
der DB Sicherheit in Berlin.
Gut 120 weitere sind in der
Ausbildung. Die Bahn ist der
größte Ausbilder auf diesem
Sektor und stellt jedes Jahr
etwa 40 Azubis ein. 

Kontakt:  Bundesverband
Deutscher Wach- und Sicher-
heitsdienste, Postfach 12 11,
61282 Bad Homburg (Tel.
0 61 72/94 80 50, Internet:
www.bdws.de).
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